
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 07 
59. Jahrgang 
Donnerstag, 
18. Februar 2021 
 

 

Kandidatenvorstellung  zur  Bürgermeis‐
terwahl am Freitag, 26. Februar 2021  
‐ Anmeldeverfahren 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
am Freitag, 26. Februar 2021 um 18.00 Uhr findet 
eine öffentliche Bewerbervorstellung zur Bürger-
meisterwahl statt. Die Wahl wird zusammen mit der 
Landtagswahl am 14. März 2021 durchgeführt. Die 
Kandidaten haben Gelegenheit, sich jeweils 15 Mi-
nuten mit anschließender 10-minütigen Fragemög-
lichkeit vorzustellen. 
Für die öffentliche Vorstellung der Kandidaten in der 
Turnhalle der Wildensteinschule gelten die Corona 
Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen. Aus die-
sem Grund können nur knapp 50 Besucher/innen 
bei der Veranstaltung live dabei sein.  
Eine Teilnahme ist deshalb nur nach Anmeldung 
und mit einer Bestätigung möglich!  
Die Anmeldung hierzu ist ab sofort bis Montag, 
22.02.2021 um 12:00 Uhr möglich. Senden Sie uns 
bitte hierfür eine E-Mail an info@leibertingen.de. 
Geben Sie bitte unbedingt Ihren Vornamen, Na-
men, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-
Adresse an. Wer keine E-Mail zur Verfügung hat, 
kann sich auch telefonisch unter 07466/9282-10 
oder schriftlich anmelden.  
Bei mehr Anmeldungen als zulässigen Teilnehmern 
wird die Platzvergabe im Losverfahren entschieden.  
Beim Losverfahren haben alle Anmeldungen unab-
hängig vom Anmeldezeitpunkt die gleiche Chance. 
Wenn in einer Mail gleichzeitig mehrere Personen 
angemeldet werden, so erfolgt die Teilnahme im 
Losverfahren für jede Person einzeln. 
Wahlberechtigte Bürger/-innen der Gemeinde haben 
Vorrang vor nichtwahlberechtigten Besuchern.  
Bis spätestens Mittwoch, 24. Februar 2021 erfolgt 
eine Rückmeldung und die ausgewählten Interes-
senten erhalten eine Teilnahmebestätigung. Diese 
Anmeldebestätigung ist personalisiert. Bitte bringen 
Sie diese Bestätigung und Ihren Ausweis unbedingt 
zur Veranstaltung mit. Der Einlass ist nur mit dieser 
Bestätigung möglich.  
 

Die Turnhalle der Wildensteinschule ist an diesem 
Abend bereits ab 17:30 Uhr geöffnet.  
Bitte beachten Sie, dass ein geeigneter Mund-
/Nasenschutz getragen werden muss. Ein Zugang 
zur Halle ohne Mund-/Nase-Bedeckung ist nicht 
möglich.  
 

Aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl wird die 
Kandidatenvorstellung aufgezeichnet und später im 
Internet präsentiert. Allerdings erfolgt die Übertra-
gung nicht live, sondern zeitversetzt.  
Das Video kann voraussichtlich spätestens ab dem 
28. Februar 2021 über die Gemeindehomepage 
www.leibertingen.de abgerufen werden.  
Mit Ihrer Anmeldung zur Teilnahme erklären Sie 
ausdrücklich auch Ihr Einverständnis zu der Vide-
oaufzeichnung und dessen Präsentation. 
 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis für die 
coronabedingten Einschränkungen bei der Kandida-
tenvorstellung und das beschriebene Vorgehen.  
 

Ihr Armin Reitze, 
Bürgermeister und Vorsitzender Gemeindewahlaus-
schuss  
 
 

Einladung  zur  1.  öffentlichen  Gemein‐
deratsitzung am 23.02.2021 
 

Am Dienstag, den 23.02.2021 um 19.00 Uhr findet 
im Bürgersaal Kreenheinstetten die 1. öffentliche 
Gemeinderatsitzung statt.  
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 

TOP 001 Bürgermeisterwahl (Umlaufbeschluss) 
- Mögliche öffentliche Kandidatenvorstellung 
 

TOP 002 Bürgerfrageviertelstunde 
 

TOP 003 Baugesuche  
a) Nutzungsänderung von Scheune in Werkstatt für 

Kultur mit Ausstellung auf Flst.Nr. 1063, Hirsch-
kopfstraße 19, Altheim 

b) Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelga-
rage auf Flst.Nr. 2068, Franz-Riester-Straße 9, 
Leibertingen 

 

 
Herausgegeben vom Bürgermeisteramt Leibertingen. Verantwortlich  
Bürgermeister: Armin Reitze Tel: 0 74 66 / 92 82 0  Fax: 0 74 66 / 92 82 99 
Email: info@leibertingen.de  Internet: www.leibertingen.de 



c) Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage und 
Carport auf Flst.Nr. 2064, Franz-Riester-Straße 
1, Leibertingen 

d) Umnutzung der Lagerräume im UG zu einer Kin-
dergartengruppe Kindergarten Thalheim auf 
Flst.Nr. 586/6, Hinter den Gärten 4, Leibertingen-
Thalheim 

e) Antrag auf Änderungsgenehmigung nach § 16 
BImSchG zur Änderung einer Biogasanlage auf 
Flst.Nr. 1355, 1362, 1408 und 1413, Bäumlehof 
1, Leibertingen 

f) Neubau und Abriss Schaltwerk Leibertingen-
Lengenfeld auf Flst.Nr. 1464/6, Lengenfeld, Lei-
bertingen 

Folgendes Baugesuch im Kenntnisgabeverfahren: 
1) Neubau eines Einfamilienhauses mit Einlieger-

wohnung und Garage auf Flst.Nr. 2041, Bergwie-
se 13, Leibertingen 

 

TOP 004 Erschließung Wiesenweg/Kreuzbühl 
Leibertingen  
- Vergabe der Arbeiten (Kanal, Wasser, Nahwär-

me, Glasfaser und Belagsarbeiten) 
 

TOP 005 Bebauungsplan Thalheim West  
- Entwurfsfeststellung 
- Offenlage gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 

(BauGB) und Anhörung Träger öffentlicher  
- Belange gem. 4 Abs.2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

TOP 006 Antrag auf Errichtung und Betrieb von 
Windenergieanlagen  
- Angebot für ein eigenes artenschutzrechtliches 

Gutachten  
 

TOP 007 Sonstiges und Bekanntgaben, Anfra-
gen aus dem Gemeinderat 
- Eilentscheidung Vergabe Türen/Zargen Rathaus 

Thalheim 
- Eilentscheidung Beschaffung Schneepflug 
- Bekanntgabe Umlaufbeschluss Mehrwertsteuer 

Gemeindewald 
 
 

Bürgermeisteramt Leibertingen 
 

Öffnungszeiten: 
 

Montag   08.30 – 12.00 Uhr und  
14.00 – 18.30 Uhr 

Dienstag   08.30 – 12.00 Uhr  
nachmittags geschlossen 

Mittwoch   ganztags geschlossen 
Donnerstag   08.30 – 12.00 Uhr und  

14.00 – 16.30 Uhr 
Freitag   08.30 – 12.00 Uhr 
 
 

Postfiliale Leibertingen 
 

Öffnungszeiten: 
 

Vormittags: 
Mo, Di, Do, Fr  08.30 – 12.00 Uhr 
Mi, Sa   09.00 – 10.00 Uhr 
Nachmittags: 
Mo   16.00 – 18.00 Uhr 
Do   15.00 – 16.00 Uhr 

Öffnungszeiten der Ortsverwaltungen 
 

Altheim        Montag, 19.15 - 20.15 Uhr 
  Telefon:        Ortsverwaltung: 07777/939635,  

       Bürgerhaus:       07777/939636 
  E-Mail:         OV-Altheim@leibertingen.de 
 

Kreenheinstetten   Donnerstag, 18.30 – 21.00 Uhr 
  Telefon:        07570/266 
  E-Mail:  ortsverwaltung.kreenheinstetten@leibertingen.de 
 

Thalheim        Dienstag, 18.30 - 19.30 Uhr 
  Telefon:        07575/3398 
  E-Mail: ortsverwaltung.thalheim@leibertingen.de 
 

Bereitschaftsdienst 
Notruf Rettungsdienst / Feuerwehr     112 
Notruf Polizei        110 
Polizeiposten Meßkirch  07575 / 28 38 
 

Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus Sigmaringen 
 

Telefon 116 117 
Notfalldienstzeiten: 
Sa./So./Feiertag   08.00 - 22.00 Uhr 
 

Apotheken-Notdienst: Tel. 0800 0022 833 
 

Giftnotrufnummer: Tel. 0761 19240 
 

Hebammensprechstunde: 
Sprechzeit: Dienstags von 9:00 bis 12:00 Uhr im Fach-
bereich Gesundheit des Landratsamtes Sigmaringen, 
www.landkreis-sigmaringen.de/hebammensprechstunde 
 

HIV-Sprechstunde 
Die HIV-Sprechstunde findet im Landratsamt Sigmaringen 
donnerstags ab 14:30 Uhr nach Terminvergabe statt. 
Termine werden anonymisiert unter der Telefon-Nummer 
07571/102 6401 vergeben. 
 

Ergänzende  unabhängige  Teilhabeberatungs‐
stelle EUTB Ravensburg‐Sigmaringen  
Sprechzeit jeden 2. Freitag im Monat im Rathaus Sigma-
ringen von 10 - 13 Uhr, vorherige Terminabsprache erbe-
ten unter 07571 75 23 910 oder info@eutb-rv-sig.de 
 

WEISSER RING  
Opferschutz‐Opferrechte‐Opferhilfe 
Außenstelle Sigmaringen 
Tel. 0151 / 55164829 
 

Nachbarschaftshilfe „von Haus zu Haus“  
Einsatzort Leibertingen / Kreenheinstetten: 
Frau Ute Schüle, Tel. 07466 / 91 05 72 
Einsatzort Thalheim / Altheim: 
Frau Eva Rist, Tel. 07575 / 92 66 73 oder  
0151 654 80 540  
 

Sozialstation St. Heimerad e.V. Meßkirch 
Tel. 07575 / 920 600-0 
 

Dorfhelferinnen‐Station Meßkirch‐
Leibertingen 
Frau Sabine Mutschler, Tel. 07575 / 209 531 
Handy: 0162 / 7567982,  
E-Mail: sabine.mutschler@dorfhelferinnenwerk.de  
 

EnBW Regional AG 
Kostenlose Störungsnummer 0800 3629-477 
 

Forstrevier Leibertingen 
Förster Christoph Möhrle, Tel. 07777 / 1743 
Email: christoph.moehrle@lrasig.de 



Öffentliche Bekanntmachung der  
Bürgermeisterwahl 
 

Gemeinde Leibertingen               Landkreis Sigmaringen 
 

Wegen 
 

Ausscheidens des Amtsinhabers 
 

wird die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Lei-
bertingen notwendig. 
 

Die Wahl findet statt am Sonntag, den 14.03.2021. 
 

Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen 
Stimmen erhalten hat. Entfällt auf keine/n Bewer-
ber/in mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, 
so findet eine Neuwahl statt, bei der neue Bewer-
ber/innen zugelassen sind. 
 

Eine erforderlich werdende Neuwahl findet statt 
am Sonntag, den 28.03.2021. 
Bei der Neuwahl entscheidet die höchste Stimmen-
zahl und bei Stimmengleichheit das Los. 
 

Die Amtszeit des/der gewählten Bürgermeisters/Bür- 
germeisterin beträgt 8 Jahre. 
 

Wahlberechtigt sind Deutsche im Sinne von 
Artikel 116 des Grundgesetzes sowie Staatsangehö-
rige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union (Unionsbürger), die am Wahltag das 16. Le-
bensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Mo-
naten in der Gemeinde mit Hauptwohnung wohnen 
und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Die-
se werden von Amts wegen in das Wählerverzeich-
nis eingetragen und können wählen. Der Bürgermeis-
ter ist berechtigt, vom Unionsbürger zur Feststellung 
seines Wahlrechts einen gültigen Identitätsausweis 
sowie eine Versicherung an Eides statt mit der An-
gabe seiner Staatsangehörigkeit zu verlangen. 
 

Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen 
durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung 
aus der Gemeinde verloren haben und vor Ab-
lauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wie-
der in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre Haupt-
wohnung begründen, sind mit der Rückkehr wahlbe-
rechtigt. Wahlberechtigte, die nach ihrer Rückkehr 
am Wahltag noch nicht mindestens drei Monate in 
der Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung 
begründet haben, werden nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen. 
Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bun-
desmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen 
und nicht in das Melderegister eingetragen sind, 
werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen. Dem schriftlichen Antrag auf 
Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Uni-
onsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den 
Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 der Kommunal-
wahlordnung beizufügen. 
Vordrucke für diese Erklärung hält das Bürgermeis-
teramt Leibertingen, Rathausstr. 4 bereit. 
Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich ge-
stellt werden und – ggf. samt der genannten eides-
stattlichen Versicherung – spätestens bis zum Sonn-

tag, 21.02.2021 beim Bürgermeisteramt Leibertin-
gen, Rathausstr. 4 eingehen. 
 

Leibertingen, 18.02.2021 
Ort, Datum 
 

Bürgermeisteramt 
 
 
 
 
Armin Reitze, Bürgermeister 
 
 
 

Berichtigung  der  öffentlichen  Bekannt‐
machung über Recht zur Einsichtnahme 
in das Wählerverzeichnis und die Ertei‐
lung  von Wahlscheinen  für  die  Bürger‐
meisterwahl  am  14.03.2021  und  einer 
etwa  erforderlich  werdenden  Neuwahl 
am 28.03.2021 
 

Infolge eines Formfehlers wird der Abschnitt 2.4 
neu veröffentlicht. 
 

2.4 Wer einen Wahlschein hat, kann entweder in 
einem beliebigen Wahlraum der Gemeinde oder 
durch Briefwahl wählen. Der Wahlschein enthält 
dazu nähere Hinweise.  
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
für die Wahl am 14.03.2021  
- einen amtlichen gelben Stimmzettel  
- einen amtlichen gelben Stimmzettelum-

schlag für die Briefwahl  
- einen amtlichen gelben Wahlbriefum-

schlag mit der Anschrift, an die der Wahl-
brief zurückzusenden ist. 

 

Für eine etwa erforderlich werdende Neuwahl am 
28.03.2021 
- einen amtlichen weißen Stimmzettel  
- einen amtlichen blauen Stimmzettelum-

schlag für die Briefwahl 
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit 

der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzu-
senden ist.  

 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlun-
terlagen für einen anderen ist nur zulässig, 
wenn die Empfangsberechtigung durch schriftli-
che Vollmacht nachgewiesen wird. Der Wahlbe-
rechtigte, der seine Briefwahlunterlagen beim 
Bürgermeisteramt selbst in Empfang nimmt, 
kann an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben. 

 
 
 
 
 
 
 



Öffentliche Bekanntmachung der  zugelassenen Bewerbungen  zur Bürgermeisterwahl 

am 14.03.2021 
Gemeinde Leibertingen         Landkreis Sigmaringen 
 

Nachstehend werden die Bewerber (m/w/d) für die Bürgermeisterwahl bekannt gemacht, deren Bewerbung vom 
Gemeindewahlausschuss zugelassen wurden. 
Sie sind in der Reihenfolge des Eingangs der Bewerbungen aufgeführt. 
 

Lfd. Nr. Name, Vorname Beruf oder Stand Jahr der 
Geburt 

Anschrift (Hauptwohnung) 

1  Frickinger, Stephan 
 Amtsleiter  
 Stadtbauamt 

1985 
 Ziegelhüttenweg 5,  
 88639 Wald 

2  Philipp, Axel 
 Diplom – Ingenieur für  
 Raum – und Umweltplanung

1970 
 Gutenbühlstraße 11,  
 88637 Leibertingen-Altheim 

3  Speitelsbach, Samuel  Diplom - Ingenieur  1986 
 Schubertstraße 11,  
 74747 Ravenstein-Hüngheim 

 
Diese Bewerber werden in den amtlichen Stimmzettel aufgenommen. 
 

Bürgermeisteramt 
 

Ort, Datum 
Leibertingen, 18.02.2021 Reitze, Bürgermeister 
 

 
 

Nachruf 
 

Im Alter von 86 Jahren ist  
 

Herr Hubert Ackermann 
 

am 07. Februar 2021 verstorben. 
 

Hubert Ackermann war über Jahrzehnte als Toten-
gräber und Bestatter in der Gesamtgemeinde Lei-
bertingen tätig. In dieser langen Zeit hat er mit viel 
Würde und Hingabe die Verstorbenen für ihren letz-
ten Gang vorbereitet und zahlreiche Trauerfeiern 
und Beerdigungen begleitet.  
Dafür und für seine äußerst bescheidene und un-
aufdringliche Art, wie er seine Aufgaben verrichtet 
hat, bedanken wir uns an dieser Stelle herzlich. 
 

Wir werden ihn in dankbarer und bleibender Erinne-
rung bewahren. 
 

Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie.  
 

Für die Gemeinde Leibertingen 
Armin Reitze, Bürgermeister 
 

 
 

Backhaus in Thalheim 
Bringen Sie Ihr Mehl bitte mit Ihren indi-
viduellen Zutaten montags von 7.30 Uhr 
bis spätestens 10.00 Uhr zum Back-

haus ins Brunnengässle. Ab 17.00 bis 18.30 Uhr 
kann das gebackene Brot dann abgeholt werden. 
Weitere Info‘s und Erstanmeldung unter 
07466/9282-23. 

Müllabfuhrtermine 
 

Restmüll: 
Donnerstag, 25. Februar 
 

Recyclinghof Leibertingen geöffnet 
 

November – April  
Freitag, 13.30 – 17 Uhr, Samstag, 9 – 12 Uhr 
Bitte beachten! 
Es gilt Maskenpflicht auf dem Recyclinghof! 
 
 

Landratsamt  
Sigmaringen 
 

Online‐Angebote der Elternbildung ElefAnt 
Im Rahmen der Elternbildungsreihe ElefAnt bietet 
die Fachstelle Familie am Start eine Online-
Vortragsreihe an. In den verschiedenen Veranstal-
tungen wird den Herausforderungen und den Fragen 
nachgegangen, mit denen Familien aktuell konfron-
tiert sind. 
Den Auftakt der Reihe bildet am Dienstag, 
23.02.2021 um 20:00 Uhr das Thema: 
„Corona – auch diese Krise können wir meis-
tern!“  
Winfried Fritz wird in seinem Vortrag die Auswirkun-
gen des Pandemiegeschehens auf Familien be-
trachten: In den Familien steigt der Druck. Da sind 
die Corona–Vorschriften, die Informations- und Mei-
nungsflut aus den Medien. Was ist richtig, was ist 
falsch? Worauf kann ich mich noch verlassen? Wie 
geht es in der Schule weiter? Wie schaffen wir das 
mit Homeoffice und HomeSchooling? Wann hört das 
endlich wieder auf?   



Eltern und Kinder sind in dieser Krise enormen Be-
lastungen ausgesetzt. Was ist deshalb wichtig? Wie 
kann auch unter diesen Bedingungen Zuversicht 
und Leichtigkeit im Familienalltag erhalten werden? 
Was können Familien täglich dafür tun? 
Es besteht die Möglichkeit Fragen zu stellen und 
sich auszutauschen.  
Winfried Fritz ist systemischer Familientherapeut, 
Fachkraft für Krisenmanagement im Haus Nazareth 
und für das psychosoziale Krisenmanagement im 
Landkreis Sigmaringen tätig. 
Anmeldungen nimmt die Fachstelle Familie am Start 
entgegen, bis spätestens einen Tag vor der Veran-
staltung unter: tanja.brugger@lrasig.de 
Mit Ihrer Anmeldung erhalten Sie per Mail einen 
Zugangscode zur Veranstaltung. 
 

Weitere Online-Veranstaltungen aus der Reihe:  
Dienstag, 02.03.2021, 19:30 Uhr   
„Hausaufgaben ohne Stress?!...und jetzt auch 
noch Home-Schooling!  
In Zeiten des Home-Schoolings sind Eltern in der 
Mitverantwortung, den Lernstoff zu vermitteln. Dies 
stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen 
und die Beziehungen untereinander auf eine Belas-
tungsprobe. In dem Online-Vortrag werden Strate-
gien aufgezeigt, die Eltern helfen können, ihre 
Grundschüler gut durchs Home-Schooling zu beglei-
ten. 
Referentin: Andrea Molitor, Dipl. Sozialpädagogin, 
Mitarbeiterin der Erziehungsberatungsstelle des 
Caritasverbands Sigmaringen 
 

Dienstag, 09.03.2021, 19:30 Uhr  
„Generation@ - digital total?“ 
Aktuell verbringen unsere Kinder und Jugendlichen 
mehr Zeit denn je mit digitalen Medien. Einerseits 
betrachten viele Eltern diese Entwicklung mit Sorge. 
Andererseits geht damit eine gewisse Erleichterung 
einher, da so wenigstens ein bisschen soziale Inter-
aktion zu Gleichaltrigen möglich ist. Der Vortrag lädt 
dazu ein, das für und wider der aktuellen Medien-
nutzung junger Menschen zu beleuchten und wichti-
ge Ausgleichsangebote, die gemacht werden kön-
nen, zu besprechen. 
Referent: Cord Dette, Soziologe, Systemischer Be-
rater, Leiter Fachbereich Jugendarbeit der Mari-
aberger Ausbildung & Service gGmbH, Honorardo-
zent für Medienpädagogik 
 

Weitere Informationen zu ElefAnt und der Veranstal-
tungsreihe finden Sie auch unter 
www.elefant-sig.de und  
www.landkreis-sigmaringen.de. 
 
Altkennzeichen‐Reservierung  ab  26.  Februar 
möglich 
Ausgabe ab 1. März  
Terminvereinbarung zwingend notwendig, um 
Schlangen zu vermeiden 
Nachdem die Infektionszahlen im Kreis wieder auf 
niedrigerem Niveau sind, startet der Landkreis mit 
der Ausgabe der Altkennzeichen. Die Kennzei-
chenkombinationen SLG, STO und ÜB können ab 
26. Februar online reserviert werden. Die Freischal-

tung erfolgt im Laufe des Vormittags. Die Ausgabe 
der Kennzeichen wird ab 1. März erfolgen. 
Ein Rückblick: „Nachdem der Kreistag die Wieder-
einführung der Altkennzeichen SLG, STO und ÜB 
beschlossen hat, haben wir unmittelbar mit der Um-
setzung zur Einführung begonnen,“ erklärt Anselm 
Hipp, Fachbereichsleiter des Fachbereich Bür-
gerservice. „Nachdem die erforderlichen Bewirt-
schaftungskonzepte erstellt und alle betroffenen 
Nachbarlandkreise zugestimmt haben, wurde die 
Genehmigung im September beantragt. Am 
21.12.2020 ist uns die Genehmigung durch das 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur zugegangen,“ erklärt Hipp. Im Januar wur-
den die IT-Systeme eingerichtet. 
„Erfahrungsgemäß herrscht in den ersten Wochen in 
denen Altkennzeichen ausgegeben werden ein sehr 
großer Andrang in den Zulassungsstellen. In Zeiten 
von Corona stellt dies eine enorme Herausforderung 
dar, die Ausgabe der Altkennzeichen so durchzufüh-
ren, dass sich jeder sicher fühlen kann,“ erklärt Hipp. 
Daher wartete der Landkreis noch den Februar ab, 
bis sich die Infektionszahlen etwas gebessert hatten. 
Nachdem der 7-Tage-Inzidenzwert unter 50 gefallen 
war, wird nun die Ausgabe mit Terminvereinbarung 
möglich sein. 
Die Zulassungsstelle kann ab 1. März auch nicht 
mehr ohne Termin aufgesucht werden. „Nur so kön-
nen wir sicherstellen, dass es nicht zu Menschenan-
sammlungen kommt“, erläutert Anselm Hipp. 
Um der vermuteten Nachfrage besser nachkommen 
zu können, erweitert die Zulassungsstelle ihre Ser-
vicezeiten. Ab März wird die Kfz-Zulassungsstelle in 
Sigmaringen dienstags auch nachmittags bis 16:00 
Uhr durchgängig geöffnet sein. Dennoch bittet An-
selm Hipp um Geduld. Gleich zu Beginn wird sicher 
nicht jeder kurzfristig einen Termin bekommen. 
Wie kann man ein Altkennzeichen reservieren? 
Ab dem 26. Februar vormittags ist es möglich, sein 
Wunschkennzeichen auf www.landkreis-
sigmaringen.de/altkennzeichen online zu reservie-
ren. Dort ist auch ersichtlich, welche Kombinationen 
dem Landkreis Sigmaringen zur Verfügung stehen. 
Eine Kennzeichenreservierung per Mail oder Telefon 
ist nicht möglich. 
Wie erfolgt die Abholung? 
Um das Kennzeichen abzuholen, ist zwingend ein 
Termin notwendig. Er kann ebenfalls unter 
www.landkreis-sigmaringen.de/altkennzeichen re-
serviert werden. Eine Abholung ohne Termin ist 
nicht möglich. Die Terminvereinbarung ist in Sigma-
ringen und Bad Saulgau nur online über die Home-
page möglich. In Pfullendorf ist ein Termin nur tele-
fonisch unter der Hotline +49 7552/25-1124 zu ver-
einbaren.  
Wo kann man es abholen? 
Die Altkennzeichen-Kombinationen sind in allen 
Zulassungsstellen Sigmaringen, Bad Saulgau und 
Pfullendorf erhältlich. 
Wann sind die Zulassungsstellen geöffnet? 
Sigmaringen 
Montag 7.30 – 12.30 Uhr, Dienstag 7.30 – 16.00 
Uhr, Mittwoch 7.30 – 12.30 Uhr, Donnerstag 7.30 – 



12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr, Freitag 7.30 bis 
12.30 Uhr 
Bad Saulgau 
Montag, Dienstag, Mittwoch von 7.30 bis 11.30 Uhr, 
Donnerstag 7.30 bis 11.30 Uhr und 14.00 bis 16.30 
Uhr, Freitag von 7.00 bis 11.30 Uhr 
Pfullendorf 
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8.00 bis 
16.00 Uhr und donnerstags von 8.00 bis 18.00 Uhr 
Welche Kosten entstehen? 
Für eine Umschreibung eines bestehenden Kenn-
zeichens auf ein Neues fallen unverändert 27,60 
Euro zuzüglich Dokumentengebühren an, für eine 
Neuzulassung wie bisher auch 27,00 Euro zuzüglich 
Dokumentengebühren. Die Kennzeichen SLG, ÜB 
und STO ohne besondere Buchstaben- oder Zah-
lenkombinationen sind keine Wunschkennzeichen. 
Eine Wunschkennzeichengebühr von 10,20 Euro 
fällt erst an, wenn eine bestimmte Buchstaben- oder 
Zahlenkombination gewählt wird. 
 
 

Kreisjugendring Sigmaringen 
Die Landtagswahlen stehen an und 
der Kreisjugendring Sigmaringen bie-
tet für junge Erwachsene eine digitale 

Wahlinformationsveranstaltung mit den Kandi-
dat*innen für die Landtagswahl an.  
Ziel ist es, junge Menschen vor Ort mit Politikerinnen 
und Politikern ins Gespräch zu bringen und ihnen 
die Gelegenheit zu geben, ihre Anliegen und Wün-
sche zu diskutieren. Demokratie lebt von Beteili-
gung! 
Im Vorfeld, bei der Anmeldung, können Fragen ein-
gegeben werden, welche an diesem Abend in ein-
zelnen Breakout Räumen mit den Kandidat*innen 
besprochen werden sollen. So lernt man die Kandi-
dat*innen kennen und kann mit ihnen in einer Klein-
gruppe diskutieren.  
Der Kreisjugendring freut sich, wenn möglichst viele 
junge Erwachsene die Chance nutzen und sich ein 
Bild von den Kandidat*innen machen, so fällt die 
Entscheidung bei der Wahl leichter. 
Da der Kreisjugendring auch einen Auftrag zur poli-
tischen Bildung hat, möchte er viele junge Erwach-
sene einladen an dieser Veranstaltung teil zu neh-
men.  
Unterstützt wird die „Digitale Jugendkonferenz“ vom 
Landesjugendring Baden-Württemberg e.V. 
Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 4. März 
2021 von 19:00 - 21:00 Uhr statt. 
Anmelden kann man sich unter: http://kjr-
sigmaringen.de/Jugendkonferenz 
 
 

Städte  und  Gemeinden  im  Landkreis 
Sigmaringen  bilden  gemeinsamen  Gut‐
achterausschuss 
Zum 01.07.2021 bilden die 25 Städte und Gemein-
den des Landkreises Sigmaringen einen gemeinsa-
men Gutachterausschuss. Ziel ist es, die Erfüllung 

gesetzlicher Aufgaben der Gutachterausschüsse zu 
verbessern. Neben der Erstellung von Verkehrs-
wertgutachten für bebaute und unbebaute Grund-
stücke sowie Rechten an Grundstücken gehören 
dazu insbesondere die Ermittlung von Bodenricht-
werten und die Ableitung von sonstigen für die Wer-
termittlung erforderlichen Daten wie Liegenschafts-
zinssätze, Sachwertfaktoren, Umrechnungskoeffi-
zienten und Vergleichsfaktoren für verschiedene 
Immobilienarten.  
Mit dem Zusammenschluss der Kommunen kann 
künftig auf eine deutlich größere Anzahl an auswert-
baren Kauffällen aus der von den Gutachteraus-
schüssen zu führenden Kaufpreissammlung zurück-
gegriffen werden. Damit steht eine umfangreichere 
und aussagekräftigere Datenbasis zur Verfügung, 
um die gesetzlich geforderten Daten verlässlich 
ableiten zu können. In den letzten Jahren sind die 
fachlichen Anforderungen an die Arbeit der Gut-
achterausschüsse stetig gestiegen, wie beispiels-
weise das im November verabschiedete Landes-
grundsteuergesetz. Die von den Gutachteraus-
schüssen ermittelten Bodenrichtwerte werden künf-
tig als Bewertungsgrundlage in die Grundbesteue-
rung einfließen. Durch die interkommunale Zusam-
menarbeit wird eine zukunftsfähige Struktur geschaf-
fen, um alle geforderten Aufgaben leistungsfähig 
erledigen zu können.  
Der Gemeinsame Gutachterausschuss besteht aus 
dem Vorsitzenden, Stellvertretern und weiteren eh-
renamtlich bestellten Gutachtern. Alle beteiligten 
Städte und Gemeinden werden mit Gutachtern im 
Ausschuss vertreten sein, so dass Ortskenntnis, 
lokales Wissen und Erfahrung weiterhin eine Grund-
lage der Arbeit des Gutachterausschusses bleibt. 
Die Details regelt die öffentlich-rechtliche Vereinba-
rung gemäß dem Gesetz über die kommunale Zu-
sammenarbeit.  
Die für die Verwaltungsaufgaben zuständige Ge-
schäftsstelle des Gemeinsamen Gutachteraus-
schusses liegt bei der Stadt Sigmaringen. Die Lei-
tung des derzeit vierköpfigen Teams übernimmt 
Markus Beck, der bislang den Fachbereich Baurecht 
bei der Stadt Sigmaringen verantwortete. Die Ge-
schäftsstelle nahm bereits zum 01.01.2021 ihre Tä-
tigkeit auf und bezog die neuen Räumlichkeiten im 
Marstallgebäude in der Fürst-Wilhelm-Straße 5. 
Bereits ab diesem Zeitpunkt obliegt der Geschäfts-
stelle die Führung und Auswertung der Kaufpreis-
sammlung für Bodenrichtwerte künftiger Stichtage 
sowie sonstiger wertrelevanter Daten. Außerdem 
bereitet sie die vollständige Aufgabenübertragung 
einschließlich der Erstellung von Gutachten zum 
01.07.2021 vor. Ab dann steht die Geschäftsstelle 
den Bürger*innen aller beteiligten Kommunen als 
zentraler Ansprechpartner zur Verfügung. 
 

 



 
 

Wochenspruch: Dazu ist erschienen der Sohn 
Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 
(1. Johannes 3,8b) 
 

Sonntag, 21. Februar (1. Sonntag der Passions-
zeit-Invokavit) 
9.30 Uhr Gottesdienst (Prädikantin Karin Fischer) 
(bitte denken Sie daran, für den Gottesdienst eine 
medizinische Maske aufzusetzen) 
 

Unser Kirchengemeinderat hat beschlossen, am 21. 
Februar wieder mit Gottesdiensten in unserer Kirche 
zu beginnen. 
Sollte die Zahl der Infizierten in Meßkirch aber wie-
der steigen, werden wir die Gottesdienste in der 
Kirche zum Schutz aller wiedereinstellen. 
Sie können jeweils am Freitag über eine Telefonan-
sage im Pfarramt (Tel. 3661) oder die Homepage 
(www.ev.kirche-messkirch.de) erfahren, ob ein Got-
tesdienst stattfindet. 
Wenn kein Gottesdienst stattfindet, senden wir 
Ihnen auf Wunsch einen Gottesdienst für Zuhause. 
Falls Sie trotz Präsenzgottesdienst in der Kirche 
lieber Zuhause feiern möchten, informieren Sie uns 
bitte. Sie erhalten dann die Schriftform. 
Unsere Kirche ist weiterhin von 10.00 - 16.00 Uhr 
geöffnet. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben eine gesegnete 
und gesunde Woche und freue mich auf ein Wieder-
sehen. 
Ihre Anja Kunkel  
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Gämse im Donautal - Winteraktive Felsspezialis-
ten 
Was ist das denn? Ein großes Reh? Eine ausge-
büchste Ziege? Manch einer traut seinen Augen 
kaum, wenn er zum ersten Mal im Donautal eine 
Gams entdeckt. Aber die hakenförmig nach hinten 
gebogenen Hörner, die markante Kopfzeichnung mit 
den dunklen Wangenstreifen und der kräftige Kör-
perbau sind eindeutige Zeichen.  
Bei den Gämsen tragen sowohl die männlichen als 
auch die weiblichen Tiere Hörner. Diese werden 
auch als „Krucken“ bezeichnet und können bis zu 25 
cm lang werden. An ihnen lässt sich auch das Alter 

der Tiere erkennen: Jahr für Jahr wird ein neuer 
Jahrring gebildet, so dass die Krucken stetig wach-
sen. Im Gegensatz zu Rehböcken und Hirschen 
werfen Gämse die Hörner nicht ab.  
Gämse leben in Gruppen, die meist aus weiblichen 
Tieren und dem Nachwuchs bestehen. Je nach Ge-
biet und Vorkommen kann die Rudelgröße einige 
Dutzend Tiere betragen. Im Donautal sind die Ru-
delgrößen aber deutlich geringer. Nur zur Paarungs-
zeit von Oktober bis Dezember schließen sich die 
Böcke diesen Rudeln an. Der Nachwuchs erblickt im 
Mai das Licht der Welt, meist wird dabei ein Jungtier 
geboren.  
Gerade im Winter lassen sich die tagaktiven Tiere 
recht häufig entdecken. Mit Vorliebe halten sie sich 
an den Steilhängen des Donautals auf – besonders 
dort, wo bei den kalten Temperaturen die Sonne ein 
wenig Wärme verspricht. Gämsen sind wahre Klet-
terkünstler. Kein Hang ist ihnen zu steil, kein Fels-
vorsprung zu schmal, um dort Halt zu finden. Vor 
allem, wenn Gefahr droht, ziehen sich die Tiere in 
steile Felspartien zurück, wo sie sich sicher fühlen. 
Dabei können Gämse lautstark auf sich aufmerksam 
machen. Droht Gefahr oder beunruhigt sie etwas, 
stoßen sie einen lang gezogenen Pfiff aus, um 
Alarm zu schlagen. 
Viele von uns würden Gämse eher in Hochgebirgs-
regionen vermuten, doch tatsächlich sind diese nicht 
nur in alpinen Bereichen unterwegs. In frühge-
schichtlicher Zeit waren Gämsen auch in unseren 
Mittelgebirgen weit verbreitet oder dort zumindest 
auf Durchzug. Das heutige Vorkommen in Mittelge-
birgen geht allerdings meist auf Auswilderungen 
durch den Menschen zurück. So wurden bei Balin-
gen in der Mitte des 20. Jahrhunderts Gämse aus-
gesetzt. Wahrscheinlich durch Abwanderung einiger 
dieser Tiere konnte im Donautal eine eigenständige 
Gamskolonie entstehen. 
Gämse fressen allerlei Grünzeug wie Gräser, Kräu-
ter, Knospen, Moose. Das ist nicht unproblematisch. 
An den Felsen im Donautal kommt eine besonders 
an die trocken-heißen Lebensbedingungen ange-
passte Felsvegetation vor. Viele dieser Pflanzen 
können nur an solchen Extremstandorten wachsen. 
Sie sind oft in ihrem Bestand gefährdet und stehen 
daher unter Schutz. Für die Gämsen sind gerade 
diese Felspflanzen allerdings oft ein besonderer 
Leckerbissen. Zusätzlich kann durch den Kot der 
Gämse der ursprünglich nährstoffarme Felsstandort 
gedüngt werden, wodurch sich die Artenzusammen-
setzung ändern kann. Damit die Zahl der Gämse 
nicht zu groß wird, werden die Tiere daher bejagt.  
 
 

 
 

„WISkompakt“ zum Thema Datenschutz 
Im nächsten Seminar aus der Reihe „WISkompakt“, 
am Dienstag, den 02.03.2021 um 19 Uhr, widmet 
sich die Wirtschaftsförderung des Landkreises Sig-



maringen (WIS) dem Thema Datenschutz. Das 
Thema des Abends lautet „Aktuelle Aspekte der 
DSGVO und Mitarbeiterdatenschutz in der Pra-
xis“. Das Seminar findet im Rahmen einer ZOOM-
Videokonferenz statt. 
Der Vortrag zeigt die wesentlichen Inhalte der Da-
tenschutzgrundverordnung (DSGVO) auf und bietet 
einen Einstieg in die Problemschwerpunkte des 
Beschäftigtendatenschutzes in der Privatwirtschaft. 
Dabei wird es u.a. um die Grenzen der Mitarbei-
terüberwachung (GPS-Tracking und Co.) sowie den 
Umgang mit Beschäftigtendaten gehen. Außerdem 
werden den Unternehmern praktische Umset-
zungstipps an die Hand gegeben, etwa wie die kor-
rekte Datenpannenmeldung bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu erfolgen hat oder was bei der 
Erstellung von Verarbeitungsverzeichnissen und 
Löschkonzepten zu beachten ist. 
Für das Seminar konnte ein Experte aus der Dienst-
stelle des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, mit 
Sitz in Stuttgart, gewonnen werden. Volljurist Daniel 
Joos ist Referent für Datenschutz in der Privatwirt-
schaft mit dem Schwerpunkt Beschäftigtendaten-
schutz. 
Die kostenfreie Anmeldung ist bis 01. März über das 
Online-Anmeldeformular unter 
www.wiskompakt.wirtschaftsradar.net möglich. Bei 
Fragen können Sie sich gerne an Frau Joana Pohl 
unter Telefon 07571/72890-0 oder pohl@wis-
sigmaringen.de wenden. 
 
 

 
 

Expertenchat „Ich will was machen mit Medien“  
„Ich will was machen mit Medien“ – diesen Wunsch 
hegen viele Abiturient*innen. Doch wie wird man 
eigentlich Journalist*in? Wie gestaltet sich der Be-
ruf? Und welche Alternativen gibt es? Welche Wege 
führen in die Medienbranche? Welche Studiengänge 
und Ausbildungen werden angeboten? Was muss 
man dafür mitbringen? Und wie gestaltet sich der 
Arbeitsalltag? Antworten bietet der nächste abi>> 
Chat am 24. Februar von 16 bis 17.30 Uhr.  
Journalist*innen sind für eine funktionierende De-
mokratie unverzichtbar – das macht die aktuelle 
Coronakrise deutlich. Schließlich sorgen Medien-
schaffende selbst in Ausnahmesituationen für einen 
reibungslosen Informationsfluss, brechen wissen-
schaftliche Erkenntnisse verständlich herunter, be-
richten über gesundheitspolitische Entwicklungen 
und erläutern neue rechtliche Regelungen.  
Es muss nicht immer die Redaktion sein …  
Wer „etwas mit Medien“ machen möchte, muss nicht 
unbedingt in einer Redaktion Artikel verfassen. Die 
Branche bietet vielfältige Möglichkeiten, auch in den 
Bereichen Technik und Design. Neben Modera-
tor*innen und Bildjournalist*innen finden sich bei-
spielsweise Medienkaufleute, Medientechno-
log*innen, Mediengestalter*innen und Buchhänd-
ler*innen in der Branche, die ihre Tätigkeit im Rah-

men einer Ausbildung erlernt haben. Zudem trifft 
man bei Pressestellen, Agenturen und Pressebüros 
auf Medienexpert*innen. Hinzu kommen Public Re-
lations beziehungsweise die Öffentlichkeitsarbeit, 
die sich oft mit den Feldern Werbung und Marketing 
überschneiden.  
Chatprotokoll mit allen Fragen und Antworten  
Interessierte loggen sich am 24. Februar ab 16 Uhr 
unter http://chat.abi.de ein und stellen ihre Fragen 
direkt im Chatraum. Die Teilnahme ist kostenfrei. 
Wer zum angegebenen Termin keine Zeit hat, kann 
seine Fragen auch gerne vorab an die abi>> Redak-
tion richten (abi-redaktion@meramo.de) und die 
Antworten im Chatprotokoll nachlesen, das nach 
dem Chat im abi>> Portal veröffentlicht wird. 
 
 
 
 
 

 



 

 
Die Gemeinde Beuron (ca. 650 Einwohner) liegt 
landschaftlich reizvoll im Oberen Donautal. Sie 
zeichnet sich durch eine gut ausgebaute touristische 
Infrastruktur und einen hohen Wohn- und Freizeit-
wert aus. 
 

Für unseren Bauhof suchen wir zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt einen 
 

ausgebildeten Bauhandwerker (m/w/d) 
 

Sie haben einen Gesellenbrief des Bauhaupt- oder 
Baunebengewerbes, sind flexibel und vielseitig ein-
setzbar und wollen in der Gemeinde Beuron mitar-
beiten – dann sind Sie der richtige Mann/die richtige 
Frau für uns. 
Wir verstehen uns als Dienstleister für die Bürger 
unserer Gemeinde. Unser Aufgabengebiet erstreckt 
sich über die Unterhaltung der gemeindlichen Ge-
bäude und Infrastruktur, sowie über die Grünpflege 
der Gemeindeflächen bis hin zum Winterdienst. 
Hierbei ist ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft 
erforderlich: Sie arbeiten zum Teil auch an Wochen-
enden und außerhalb der üblichen Arbeitszeiten. 
Ein Führerschein der Klasse B oder C1E (KFZ) ist 
erforderlich. 
Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz, indem Sie im 
Rahmen Ihrer Aufgaben selbständig arbeiten und 
planen können. Sie bekommen bei uns einen siche-
ren Arbeitsplatz. Freizeitausgleich für Über- und 
Wochenendarbeitsstunden sowie die üblichen Sozi-
alleistungen des öffentlichen Dienstes sind gesi-
chert. 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann 
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, 
die Sie bitte bis zum 15. März 2021 online abgeben: 
info@beuron.de 
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Bürgermeister 
Osmakowski-Miller (07579/9210-0) gerne zur Verfü-
gung. 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


